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Es wurde auch Zeit! Die Brückenteilzeit kommt.

Teilzeit ist für viele zur „Teilzeitfalle“ geworden: „Einmal Teilzeit“ bedeutete bisher oft „im-
mer Teilzeit“ – und dies stellt eine wesentliche Ursache für den Gender Pay Gap und den
Gender Pension Gap dar. Längst überfällig war daher die Einführung eines Anspruchs auf
befristete Teilzeitarbeit und ein leichter als bisher durchsetzbarer Anspruch für unbefristet in
Teilzeit Beschäftigte auf Erhöhung ihrer Arbeitszeit.

Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) begrüßt, dass es endlich gelungen ist, den Wider-
stand aus der Wirtschaft und der Union gegen den Gesetzentwurf des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales zu überwinden und zu einem Kabinettsbeschluss zu kommen. Das
nunmehr auf den Weg gebrachte Gesetz löst zwar nicht alle Probleme von unfreiwillig Teil-
zeitbeschäftigten. Aber ein befristeter Anspruch auf Teilzeit und die damit verbundene Mög-
lichkeit für Arbeitnehmer*innen auf Rückkehr zu Vollzeit ist ein wichtiger erster Schritt. Be-
deutsam ist auch die Vervollständigung dieses Anspruchs um eine effektivere Ausgestaltung
des Rechts auf Erhöhung der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit, wie sie der Gesetzentwurf
der Bundesregierung enthält. Dieser Punkt war besonders umstritten und es konnte auch
nur eine Minimallösung erreicht werden. Aber auch hier gilt: Kleine Schritte sind besser als
keine Schritte! Zumindest ist es zu einem Teil gelungen, die Rechtsstellung auch derjenigen
zu verbessern, die von Beginn an nur einen Teilzeitarbeitsvertrag abschließen wollten oder
konnten.

Die Präsidentin des djb Prof. Dr. Maria Wersig stellt fest: „Teilzeitarbeit wird ganz überwie-
gend von Frauen geleistet. Denn sie sind es, die familiäre und andere Sorgeverpflichtungen
überwiegend übernehmen, weshalb Erwerbstätigkeit oft nur in Teilzeit möglich erscheint.
Der Kampf gegen die ‚Teilzeitfalle’ ist auch gleichstellungspolitisch zu begrüßen.“


